
^n l lM l l t l zur Aibachcr Zcltung
^ . 153. Freitag den 9. Jul i 1853
Z. 323. Nr. 2800, "<l 728«

K u n d m a ch u n ci.
Der Stadtrath dieser reichsunmittelbaren

Stadt hat beschlossen, die Besorgung des Be-
darfes, welcher sich auf ,4 bis ,«000 Stück
Ochsen jährlich belauft, so wle die Ausjchrot-
tung des frischen Rindfleisches für die Stadt,
dessen Hafen- und das Stadtgebiet, in sofern
dieses sich hier versorgen w i l l , auch fernerhin
zu verpachten, und bringt hiermit die betreffen-
den Bedingungen zur öffentlichen Kenntniß.

s I
Der Pacht umfasit den Zeitraum von 3

Jahren, und zwar vom I . November I853 bis
letzten October »85«.

Die Anbote zur Uebernahme des Pachtes
müssen die Verbindlichkeit des Pächters, das
Fleisch nach dem Wienergewichte und ohne Zu-
wage zu verkaufen, genau enthalten, und zwar:
:«) in abgesonderten Bänken um den bestimmt

anzugebenden Preis die Hintertheile; derglei-
chen die in den nämlichen Bänken zu verkau-
fenden Lenden und Zungen, letztere ohne Un-
terzungcn und ohne Schlündc.

I)) I n andern Bänken um den ebenfalls be-
stimmt anzugebenden Preis die Vordcrtheile,
und die sogenannten Fleischbröckchen, als Lê
ber, Herz, Lunge, Milz und die Kaldaunen
Der Preis der Vordertheile und dcr Brock-
chen muß um 2 Kreuzer pr. Pfund billiger
als jener für die Hinterthcile gestellt sein.
Ausnahmsweise können die Kaldaunen und
die Lunge, wie bisher, an verschiedenen Orten,
jedoch stets nach Wiener Pfundgewicht und
zu dem wie oben auszusetzenden Preist ver-
kauft werden.

c) I n abgesonderten Bänken nach Pfundgewicht
um den geringsten Preis die Zuwage, wozu
der Kopf nach Ausscheidung des Gehirns und
der Zunge — die vier Mittelfußknochen, die
langen und mittleren Fingerglieder ( l ' l ^ I . in-
8<'") so auch diejenigen Knochen und Seh-
nen, welche den Endtheil dcr Füße bilden,
gehören; und

cl) unter keinerlei Vorwand das Fleisch, die
Fleischbröckchen und die Zuwage laut :,cl ^,
d und l̂  um einen höheren als den in dem
Anbote angegebenen Preis.

§ , »
Die Preise, zu welchen der Pächter sich

verbindlich machen.wird, verstehen sich in der
hier geltenden Contentions Währung. Sie wer-
den durch die ganze Pachtdaucr unverändert
blechen.

s 4.
Der Pächter ist verpflichtet, das Rind-

sleiicy in wenigstens 48 von ihm beizustellenden
sanken, wozu die städtische Verwaltung ver-
schiedene Puncte der Stadt bestimmen wird, zu
^ ^ d>S3 ' " ^ ' "ken darf nichts anderes
als Rlndsielsch von den Hin ertheilen dann
Lendenbraten und

Worderthclle und die Bröckchen, m,h w dr"
Bänken ausschließlich die Köpfe und die Füße
überhaupt die Zuwage, verkauft werden ^

Die in den Tricster Schlachthof zuzutrei-
benden Ochsen werden zweierlei Gattung sein;
d. i. erster Gattung, jene aus Serbien, Un-
garn, Croatien, Slavonien, aus der Woiwo-
dina, Steiermark, Kärnten, Krain, Tirol und
aus Italien aufgetriebenen Ochsen, die gesund,
gutgenährt sind, und wenigstens zwölf Percent
Unschlitt abwerfen; und zweiter Gattung, d. i.
u) alle in den obigen Ländern aufgetriebencn

Ochsen, wenn sie nicht zwölf Percent, we-
nigstens jedoch sieben Percent Unschlitt ab-
werfe nz

d)alle in Dalmaticn, Bosnien, Herzegovina,
Albanien und Bulgarien aufgctriebeuen Och-
sen und die sogenannten Boschaken, wenn sie
auch 12 oder mehr Percent, jedoch nicht we-
niger als 7 ^ Unschlitt abwerfen;

c') die sogenannten Iunzen mit wenigstens 7 A
Unschlitt; es versteht sich übrigens von selbst,
daß auch die zur zweiten Gattung gehörigen
Ochsen gesund sein müssen.

Die Percente des Unschlitts werden auf
das volle Gewicht der vier Viertheile mit Ein-
schluß des sämmtlichen Unschlittes des Ochsen
bemessen; der Kopf, die Füße, das Herz, die
Leber, die Milz, die Kaldaunen, die Lunge und
die Pancreas gehören nicht zum Gewichte.

s «.
Der Pächter ist verpflichtet, fortwahrend

acht von den 48 Fleischbänken mit wenigstens
zwölf Ochsen zweiter Gattung versehen zu hal-
ten, wovon vier füu die Vm vertheile und vier
für die Hintertheile bestimmt sind ; sollte dessen
Wunjch sein, die Anzahl dieser Bänke bis auf
zwölf zu vermehren, so steht es in der Macht
des Magistrates, ihm die Bewilligung hiezu zu
ertheilen. '

, Das Fleisch zweiter Gattung muß stets
wenigstens um einen zwei Kreuzer niedrigeren
Preis als jenes der ersten Qualltat verkauft
werden.

§ 7.
Wenigstens 150 lebendige Ochst" müssen

fortwährend in den Stallungen dieses Schlacht-
hosts vorräthig sein; der Pächter ist überdies;
verpflichtet, auf jedesmaliges Verlangen der
städtischen Verwaltung sich auszuweisen, einen
Vorrath von wenigstens l50 für die Stadt
Tricst bestimmten, ihm eigenthümlich gehörigen
und verfügbaren Ochsen auf bestimmten und von
ihm anzugebenden Straßenstrecken, die nicht
mehr als 5 deutsche oder 20 italienische Mei-
len von hier entfernt sein dürfen, zu besitzen,
welche zur Verfügung der städtischen Verwal-
tung stehen, damit diese im Falle des Bedarfes
für welch' immer Vorkommniß oder Vorsichts-
maßregel für jeden Fall selbe hereintreiben zu
lassen beordern könne.

5- 8.
Der Anbot zur Uebernahme der Pachtung

muß genau und in bestimmten Ausdrücken deß»,»!,
^ beifolgenden gedruckten Offcrtformulars ver-
faßt, und mit dem Cautionö-Erlagcvon 15.U00
fl. begleitet sein, welch' letzterer in Geld oder
in Interesse tragenden Staatsobligationen nach
dem Curse des letzten Wiencrlistins, oder in
Obligationen dieser Gemeinde <«l pi»,,, oder in
Büchcln der hiesigen Spar- und Escomptecafst,
oder auch in Actien des Tergestcums, diese zu
zwei Drittheile ihres Nennwerthes angenommen,
bestehen kann.

Dieser Cautionserlag kann bei der Stadt-
casse hier, bei dcr zur Abhaltung der Verstei-
gerung bestimmten Commission, außerhalb Triest
bei allen öffentlichen Cassen dcr Stadt Vene-
dig, Mai land, I a r a , Fiume, Laibach, Wien,
Agram hinterlegt werden.

Zum Beweist des geschehenen Erlageö muß
die bezügliche Amtsquittung dem Anbote beige-
schlossen werden.

§ !>.
^ Jenem, welchem der Pacht eingeantwortct
werden wird, muß der städtischen Verwaltung
sur die genaue Zuhaltung des Contracts eine
Kaution für die Dauer der ganzen Pachtzeit
un ^etrage von 100 000 st. leisten, welche in
puplllarmäßig gesicherten Intabulationen auf
Realitäten in dieser Stadt, im Geloc, in Staats,
oder stadtischen (Triestiner) Obligationen, oder
in anderen Effecten, wie es bei dem einstweili-
gen Cautions-Depositum «ud §. 8 festgesetzt
wurde, bestehen können.

Der Pächter wird in ganz gutem Zustande
die der Stadt eigenthümlichen, mit den Zahlen
I , 2, 3, <l, 7, 8, 9, ZU, , l , 12, bezeichneten
»0 Fleischbänke, von der städtischen Verwaltung
übernehmen, und solche nach beendeter Pachtzeit
im gleicken guten Zustande zurückstellen. Wenn
jedoch die Gemeinde zu was immer für einer
Zeit eine oder die andere der erwähnten Bänke
veräußern sollte, wird dem Pachter im Ver-
hältniß die Jahres- oder eigentlich die Monats- "
zahlung darnach verringert; der jährliche Zins
für jede einzelne Bank beträgt 250 fi.

s !'.
Dem Pächter werden von der städtischen

Verwaltung innerhalb des Schlachthofes und
a/a>'n Inventar alle zur Schlachtung nothwen-
wendigen Localitäten, die nöthigen Stallungen
und Schupfen für die Pferde und für die Och^
sen, die Hütten zur Trocknung der Häute, ein
Locale zur Aufstellung der Kessel, zur Bereitung
und Reinigung der Kaldaunen nebst einem Amts-
locale übergeben.

Die vorbenannten Localitäten nebst dem
Unrathsbehältnisi, welche der Pächter auf eigene
Kosten stels rein zu erhalten verbunden ist, müs-
sen nach beendeter Pachtzeit auf Grundlage des
Inventars im besten Zustande mit Berücksich-
tigung der natürlichen Abnützung zurückgestellt
werden.

Statt der Schlachttaxe, und für die laut
vorangegangenen Paragraphs dem Pachter zu
überlassenden Localitäten, wird er einen Gesammt-
betrag von jährlichen 18 000 si. mit »500 fl.
zu Ende jedes Monats in die städtische Casse
abführen.

§ ! 3
Der Pächter wird während der Dauer des

Pachtes das ausschliesilichc Recht haben, rohes
Rindfleisch in der Stadt und in den in dem er-
weiterten Polizei-Rayon sich befindlichen Territo-
rialfractionen verkaufen zu lassen. I n den übrigen
.Theilen des Triester Gebiets, worunter alle Karst-
dörstltlnd der Waller Barcola begriffen sind, kann
das Rindfleisch entweder von dcr Stadt bezogen,
oder es kann in denselben für den eigenen Bedarf
geschlachtet werden, aber das daselbst geschlachtete
Fleisch darf nicht in der Stadt zum Verkaufe
kommen.

Den Einwohnern des Triester Land-Gebiets,
mit Einschluß jener im Polizei-Rayon sich befind-
lichen, steht es jedoch frei, wie bisher, nach einge-
holter Magistratsbewilligung Kühe zum eigenen
Gebrauche zu schlachten.

s '4.
Die Fleischausschrottungsbänke müssen zur

Bequemlichkeit des Publicums während den Stun-
den, welche zu den verschiedenen Jahreszeiten vom
Magistrate werden bestimmt werden, offen bleiben,
und verhaltnisimäsiig mit so viel Rindfleisch ver-
sehen sein, als nach Befinden des Magistrates für
die Bevölkerung, für die Garnison, für den Hafen
lc. :c. nöthig ist.

§ ' 5 .
Auf Ankunft jeder für den hiesigen Verbrauch

bestimmten Parthie Schlachtochsen werden diese
im innern Schlachthofe von einer eigenen Magi-
strats - Commission untersucht; alle jene zur
Schlachtung zugelassenen, mit einer Stämpelung
bezeichnet, unterschieden jedoch von denen der zwei-
ten Gattung, wejch' Letztere eine eigene Stämpe-
lul.g erhalten, und in die Stallungen eingeführt;
alle übrigen von der Commission zur Schlachtung
nicht zugelassenen Ochsen, dürfen in den Schlacht-
Hofstallungen nicht untergebracht, und müssen uber̂
dieß sogleich über die Gränze des Triester Gelm-leo
ausgeführt werden.
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s !«.
Gleich nach vollzogener Schlachtung werden

die Ochsen-Viertheile jedes mit wenigstens acht
Stämpeln versehen, deren Zahl auch auf Auf-
forderung der städtischen Behörde vermehrt wer-
den kann.

Der Stämpel in Oelfarbe wird
weiß für die Vordertheile, j . <^.<. , ^ ^
r o t h für die Hintertheile, sderOchsen,. Gatt.,
sch warz für die Vordertheile, ^ der Ochsen
gelb für die Hintcrthcile, < 2. Gattung, sein.

Der Pächter ist verpflichtet, sich den nun in
Wirksamkeit stehenden Dazvorschriften, welche in
dem betreffenden Reglement vom 15. Februar
1844, Zahl 1 4 W , enthalten sind, zu fügen,
kraft welchen für jeden zur Schlachtung zuge-
triebenen Ochsen der Daz von 7 Gulden zu
zahlen ist.

Der Pächter wird verpflichtet sein, den jüdi-
schem Schlächtern die benöthigten Ochsen unter dcn-
)e iigen, welche für den Verbrauch des Tages be-
stimmt sind, beizustellen, damit die Schlachter die
Wahl der für die jüd'sche Gemeinde erforderlichen
vornehmen können.

Alle Zufälligkeiten und Gefahren des Pachtes
treffen den Pächter, welcher das benö'thigte Rind-
fleisch aus keiner wie immer gearteten Ursache oder
Vorwande mangeln lassen darf; für diesen Fall
stehet der städtischen Verwaltung das Recht zu,
sich sogleich die Caution zuzueignen, und auf Ge
fahr und Kosten des Pächters das nöthige Rind-
fleisch auf was immer für eine beliebige Weist ohne
vorausgegangener Einwilligung, oder sonstige ge-
richtliche und außergerichtliche Aufforderungen
herzuschaffen.

Der stadtischen Behörde steht ferner das
Recht zu, den Pachter nach Maßgabe der vorer-
wähnten Bedingungen zur Vornahme der nöthig
erachteten Maßregeln aufzufordern, und für den
Fall er der gehabten Aufforderung binnen acht Ta-
gen nicht Folge leisten würde, ihn der Pachtung für
verlustig zu erklären, und auf dessen Gefahr und
Unkosten für die ganze noch übrige Pachtzcit cnt-
weder mittelst neuerlicher Versteigerung oder im
Wege des Privateinvcrständniffes, und ohne daß
der Pachter gegen die erlassenen zweckdienlichen und
von der Municipalbchörde in Wirksamkeit gesetzten
Maßregeln Einwendungen machen könnte, das
Nöthige vorzukehren.

Ein gleiches Recht wird der Municipalbe-
hörde auch für den Fall einer Uebettretüng des
§. 7 von Seite des Pachters zustehen.

§. 2«.

Bloß in dem Falle einer allgemeinen Rinder-
pest in den Provinzen Kram, Kärnten, Steiermark,
Croatien, in der Woiwodina, Slavonien und Un-
garn wird der Pächter ermächtiget sein, mit der
städtischen Behörde um eine billige und an-
gemessene Zubesserung der Preise übereinzu-
kommen.

Aus dieser Ursache wird er jedoch die Her-
beischaffung' des Rindfleisches nicht aufschieben
oder unterlassen dürfen, und für den Fa l l , als
ihm die angebotene Preisentschädigung nicht an-
ständig sein sollte, so wird ihm kein anderer Re-
clamationswcg, als jener an den Gemeinderath,
vorbehalten.

§. 21.

Außer den im §. IN vorgesehenen Fällen
kann der Pachter, wenn er wegen durch seine Ver-
anlassung unbefugter Weise versuchter ungebühr-
licher Preiserhöhung nach vorangegangener drei-
maliger Bestrafung sich die gleiche Uebertretung
nochmals sollte zu Schulden kommen lassen, des
Pachtes verlustig erklärt werden.

s 22.
Der Pächter ist verpflichtet, jene Zahl von

Ausschrottcrn in jeder einzelnen Fleischbank zu
halten, welche der Magistrat für den schnellen
und ordentlichen Dienst für nöthig erachtet;
außerdem ist er verpflichtet, nachstehenden Lohn
zu verabfolgen:

Dem Hauptausschro t ter
Einen Gulden zwanzig Kreuzer für je lM» Pfund
Fleisch, fowohl von den Vorder- als von den Hin-
tertheilen ;
Vergütung von 3"/„ auf den Gewicbtsabgang
des Fleisches;

F ü r d e n A u s s c h r o t t e r d e r Z u w a g e
Zehn Kreuzer für jeden Kopf und vier Füße, Ver-
gütung von 4 ^ auf den Gewichtsabgang der
Zuwage; sowohl diesem als jenem wird er den
unentgeltlichen Gebrauch der zehn städtischen
Bänke gestatten; in Hinsicht der andern Bänke
wird er aber vom Hauptfleischausschrotter und
von dem Ausschrotter der Zuwage keine Zins-
vergütung außer für jenen Betrag des 25l> fl.
jährlich übersteigenden Pachtzinses sich bedingen
können.

Es versteht sich übrigens von selbst, daß
die Hilfsausschrotter auf Kosten des Hauptaus-
schrotters bleiben.

H. 23-
Die Uebertrelungen der gegenwärtigen

Pachtbedingmtgen durch unmittelbare schuld
des Pächters werden mit Strafbetragen von 25,
bis »W st>/ welche im Wiederholungsfälle ver-
doppelt werden, belegt; der Pächter ist übcr-
diesi für die Einbringung der den Ausschrottern
auferlegten Geldbußen verantwortlich.

§. 24.
Der Pächter wird verbunden sein, alle ge-

genwärtigen und künftig zu erlassenden Sani-
täts- und Polizeivorschviften sowohl selbst zu
beobachten, als wie auch von seinen Untergebenen
beobachten zu lassen, und wird sich sammt die-
sen den in der 5l,li N beigeschlossenen Fleisch
oerkaufsvorschrift enthaltenen Verpflichtungen
bei Vermeidung der sonst in derselben ange-
drohten Strafen unterworfen.

§. 25.
Das Verfahren bei Anwendung von Straf-

betragen und beziehungsweise von Arresten im
Falle einer Uebertrettmg der Fleischverkauford-
nung und gegen dte Vorkehrungen der 5!ocal-
polizei, steht drm Magistrate zu, die Berufung
dagegen geht an den Verwaltungs-Ausschuß.
Streitigkeiten zwischen der pachtenden Behörde
und dem Pächter von civilvechllicher Beschaffen-
heit werden der Entscheidung der in Trieft resi-
direnden Justizbehörden vorbehalten. -

6 2<j.
Der 25. Tag des nächstkommenden Mo-

nats Jul i von 10 bis 12 Uhr Vormittags ist
zur Uebergabc der versiegelten Pacht-Ossete
an eine eigene.bestellte Municipal-Commission
in dem Saale des städtischen Gebäudes ober der
Loggia, bestimmt; nach !2 Uhr werden keine
ferneren Anbote mehr angenommen, und die be-
reits übergebenen öffentlich entsiegelt, in Gegen-
wart der Offerenten protocollirt, und sodann
mittelst der Commission dem Gemeinderathc
übermittelt, welchem die Wahl und Gutheißung,
welch' letztere längstens binnen l5 Tagen erfol-
gen wird, vorbehalten bleibt, um sodann mit
der städtischen Verwaltung den förmlichen Con-
tract auf Grundlage der gegenwärtigen Kund-
machung und der Beilagen abzuschließen.

Allen andern Offerenten wird sogleich das
Cauti onsdcpositum zurückgestellt werden.

§ 27
Jedem Offerte muß ein gedrucktes Exemplar

der gegenwärtigen Kundmachung und der Vor-
schrift, den Fleischverkauf betreffend, eigenhändig
vom Offerenten unterzeichnet, beigeschlossen wer-
den; zu diesem Behufe können bei allen k. k.
Landebstellen, Statthaltereien und den übrigen
politischen Behörden der im K. 8 erwähnten
Städte von Jedermann derlei Exemplare be-
hoben werden. '

§. 28.
Alle Auslagen für den Ankauf der Con-

tractsstämpel, für die Tabular-Operationen zum
Behufe der Caution, die Einschreibungsgcbühren
und andere, werden vom Offcrcnten bestritten.

I m Falle ein Zweifel über die Auslegung
der gegenwärtigen Kundmachung und der bei-

geschlossenen Fleischverkaufsvorschrift entstehen
sollte, hat der italienische Text als Norm zu
dienen.

Vom Stadt-Magistrat.
Triest, den »2. Juni 1853.

Der Bürgermeister
M . T o m m a s l n i .

Beilage ^ .

F o r m u l a r des Anbotes.
Der Unterzeichnete . . auf Grundlage

der magistratlichen Kundmachung Triest 12. Juni
d. I . , Z. 28U0, übernimmt die Versorgung und
die Ausschrottung des frischen Rindfleisches'in der
Stadt Triest für die Dauer von drei Jahren,
vom >. November 1853'angefangen, zu folgen-
den Preisen:
->) Die Hintertheile ohne Zuwage zu Kreuzer

pr. Pfund.
li) Die Lendenbraten zu Kreuzer pr. Pfund.
<-) Die Zungen (ohne Unterzungen und ohne

Schlunde) zu Kreuzer pr. Pfund.
>!) Die Vordertheile ohne Zuwage, wie auch die

Flcischbröckchen und die Kaldaunen zu
Kreuzer pr. Pfund.

<>) Die Köpfe und die Füße zu Kreuzer
pr. Pfund,

und verpflichtet sich nebstbei zur genauen Beob-
achtung aller in der von il)m unterzeichneten
Kundmachung in der gleichfalls unterzeichneten
und beigeschlossenen Verkaufsvorschrift enthal-
tenen Bedingungen und Anordnungen,

den 1853.
Unterschrift und Wohnort des Offerenten.)

V o n Außen.
»An die städtische Commission für den Pacht des

Rindfleischbedarfcö.« z.
Offerte zur Annahme des Pachtes der

Rindfleisch-Lieferung für Triest mit beigeschlos-
sener Caution von bestehend in
lind gedrucktem Exemplare der Kundmachung,
Z. 28l)<>, und der Fleischvertaufsvorschnft vom
Offerenten gefertiget.
Beilage «t.

Flcischverkaufiworschrift.

Außer dem Ocklachthofe dürfen die Ochsen
nicht geschlachtet, und das Fleisch ohne Voran-
gegangener sanilätsäimlicher Beschau von Seite
der Schlachtaufsichts-Commissäre im städtischen
^chlachthofe, und ohne daß es zum Beweise
der Zlilässigkeit zum Consumo mit dein betref-
fenden Sanitäts - Stä'mpel versehen ist, zu
Markte nicht gebracht werden; die Uebertrcter
werden im Sinne des H. 153 des I I . Theiles
des Strafgesetzbuches behandelt und bestraft
werden.

s 2. ,
Die Vorschriften, welche die Einfuhr diWU

Schlachtochsen zum Gegenstände haben, sind i n ^
dem städtischen Dazreglement vom 15. Februar
l844, Z. !4<>9, und für deren Schlachtung in
der Dienstesvorschrift vom 17. December 1A36,
Z. 13.7l>8, enthalten. Es werden jedoch auch
jene ferneren Anordnungen, welche die Behörde
vorzuschreiben fände, und namentlich in Betreff
des Vorganges bei der Schlachtung beobachtet
werden müssen.

§. 3.
Der Transport des Fleisches vom Schlacht-

hofe zu den Bänken muß entweder Früh Mor-
gens oder Abends und in ganz zugedeckten, von
Pferden gezogenen, von reinlich gekleideten
Knechten begleiteten Wagen stattfinden.

Die Uebertreter werden angehalten, und
mit einer Strafe von 2 fl., welche in Wieder-
holungsfällen verdoppelt und verdreifacht wird,
belegt.

Der Verkauf des Rindfleisches während
den Monaten November, December, Jänner
und Februar darf bei Verlust der Ware bloß
von jenen Ochsen stattfinden, welche 48 Stun-
den früher geschlachtet wurden.

s 5
Der Verkauf des abgestandenen Fleisches

ist strengstens verboten; die Uebertretung dieser
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Vorschrift wird außer der Beschlagnahme desl
Fleisches mit einer Geldbuße von 5 bis 10 fl.,
welche in Wiederholungsfällen verdoppelt und
verdreifacht wird, geahndet.

I n den Fleischbänken, in den diesen nahe
gelegenen Orten und in was immer für einem
Stadttheile ist die Aufbewahrung der Häute,
Gedärme, Klauen, Hörner oder Knochen unter-
sagt, da zu diesem Zwecke besondere, von der
Stadt entfernte, taugliche und vom Magistrate
zu genehmigende Orte zur Aufbewahrung ge-
wählt werden müssen.

Die Uebertreter unterliegen, nebst dem
Verluste der Ware, einer im Wiederholungs-
falle zu verdoppelnden Strafe von 2 bis !0 st.

§. 7.
Der Verkauf von Rindfleisch außer den

mit Genehmigung des Magistrats bestimmten
Fleischbänken ist verboten. Die erste Uebertrc-
tung hat den Verlust der Ware zur Folge,
eine fernere Uebertretung wird ncbstbei mit einer
Strafe von 5 bis 15 fl. geahndet.

§. ft.
Die Fleischbänke sammt Zugehör und Gc-

räthschaften muffen bei Vermeidung einer Strafe
von 2 bis !0 st. täglich gewaschen und gerei-
niget werden.

Der Käufer hat das Recht, von dem in
der Bank ausa/botenen Fleische den ihm zu-
sagenden Fleischschnitt zu wählen und anzudeu-
ten, und der Verkäufer darf ihm solchen unter
keinem Vorwande vorenthalten. Auch darf der
Verkäufer in keinem Falle irgend ein Stück
.Rindfleisch verborgen halten. Der Uebertreter
dieser Vorschrift wird bei jedesmaliger Uebcr-
tretung die Strafe von 5 ft. zu zahlen haben.

Gleicher Strafe nebst dem Verluste der
Ware unterliegt derjenige Fleischausschrotter,
der sich beigehen ließe, dem Käufer mehr
als den vierten Theil an Knochen auf die ver-
langte und gekaufte Fleischquantität zu geben.

§. , 0
Die Käufer müssen höflich und nach der

Reihe bedient werden. Jede Beschimpfung oder
beleidigende Aeußerung, die sich das Fleisch-
bankpersonale gegen den Käufer oder sonst Je-
mand erlauben würde, wird, für den Fall als
die Uebertretung nicht nach dem l l . Theile des
Strafgesetzbuches behandelt und bestraft werden
könnte, doch von dem Markt-Commissärc so-
gleich strenge geahndet. I n wichtigeren Fällen
und nach Umständen kann die Arretirung lind
Vorführung des Beschuldigten vor den Ma-
gistrat zu dessen Bestrafung mit einer Buße
von 2 bis 10 ft. oder mit angemessenem Ar-
reste verfügt werden.

s "
Am Eingänge und an der Außenseite jeder

Fleischbank muß ein Täfclchen von der Farbe
des Stämpels der darin zu verkaufenden Fleisch-
Gattung ausgehängt und darauf mit deutlichen

^ . Buchstaben eben die Gattung und der Preis des
U Fleisches ausgedrückt werden.
W Die Außerachtlassung dieser Vorschrift wird
> ' ! " " emer in Wiederholungsfällen zu verdoppcln-
M oen und zu verdreifachenden Strafe von l bis

5 f l . geahndet.

^ einen ̂ ö ! , c n > ^ " . " ' ' " " " "«« ^ M ) ' « ,einen yoycu, als dcn «°>qesch>icbcnen Preis
verkaufen werden einer Geid^aft von .f s
25 fi., lm Wiederholungsfälle der zeitlichen
Suspcndirung, und bei einem dritten Falle der
gänzlichen Untersagung des Gcwerbsbetriebcs
unterworfen.

M Uebervorthcilungen am Gewichte werden
W unverzüglich der competcnten Strafbehörde zur
» strengen Ahndung angezeigt.

M 5- !3.
Da durch die Pachtkundmachung vom 12.

Juni d. I . , Z. 28t»0, dem Pachter die Ver-
bindlichkeit, die Vordertheilc, die Hinterthcile
und die Zuwage in abgesonderten Bänken zu
verkaufen auferlegt ist, so werden für den Fall,
als in einer Fleischbank eine oder mehrere nicht

^ dahin gehörige Fleischqualitäten vorgefunden wer-

den sollten, diese confiscirt, und der Ucbertreter
nebstbei mit einer im Wiederholungsfälle zu ver-
doppelnden Strafe von 5 bis 20 fl. belegt.

§ 14.
Auf jedesmaliges Verlangen der städtischen

Commissäre liegt cs jedem Fleischausschrotter
ob, sich der Beschau und Verificirung der Stäm-
pcl, der Gewichte und der Wagen zu unter-
ziehen.

§ l 5 .
Die Flcischausschrottungsbänke können mtt

Genehmigung des Magistrats in dieser Stadt
auf jedem Platze und in jeder Gasse, mit Aus-
nahme der folgenden eröffnet werden:

/ ') vil. <i«I ^o,«o clulli» piil/xu <li ^ i i " 1'i«"u
»in« «lli, ,)ii»//i» cll.'ll^ 1< '̂,:» c^mlill.-»:» >"

( lv l l i l ,
/l) vig lniovi, i l , !l, l lo jl lli ltto cilllln s»>.>//:»

(^.lloliu til.o :,!Iij nj^//u clolii, i«8">»,

i) s»iu2ilt,'Uu 8an (^iovauln lino :<l ^oi^e

,t) Vlil ll^lla I^o^l;iu,

cl«l <^u8lll0 cli ^unilü) ci<.'l I^g^/uro^o voc-

tiliu u /^li'.ll'c,'i».

6 l«
Alle in dieser Fleischverkaufövorsckrist er-

wähnte» Confiscirungen und Strafbeträgc wer-
den an das hiesige Hauptarmeninstitut ab-
geführt.

s I?
Eigens aufgestellte Kommissäre werden die

genaue Beobachtung der gegenwärtigen Vor-
schrift überwachen, und demnach die geeigneten
Weisungen erhalten.

H 32«. :, (3) L i c i t a t i o n s - K u n d m a ch u n g. "<1 ̂ lr. 897 .̂
Von Scite der k. k. Betriebs'Direction der südlichen Staalseisenbahn wird hiemit bekannt

gemacht, daß in den k. k. Material - Depots zu M » r z z u s ch l a g , (Ara tz , M a r b u r g ,
C i l l i und La i bach das „achstch«'̂  verzeichnete Bruch. Eisen lagert, welches man im Wege
einer öffentlichen V.'rsteiaeluna an den Meistbietenden hintanzliqeden beabsichtiget, als:

I n den k k. Material Depots _

Bc „ ennunq . «

der -^ ^ H- Zusammen

^ M a t e r i a l - G a t t l l n g e n . ^ Z D Z Z

M l - n q e i n Z e n t n e r n

I P a rl sch « E i set , :
) B ruch . Schönen . . . , « 9 5 432? l l , 5 « 2»34 , 0 8 8 , 5 « W

d ) Adsällc aus der Wertstatte . . , 0 2 , 5 4 »3« , 4 7 l U l w 2 , 4 l
<) Oberbau-Mater iale . . . 3 ^ 3^ 7 8 9 2 »4U 3 7 8

ü i Z e r r c n c E i s e n :
l . ) W e r k s t a t t . , , . A b f ä l l e . . . 4 2 8 0 , 9 2 9 N U 28tt
j.) Oberbau-Mamiale . . . 20 l lü l«3 «4 3, »W3

3 G u ß - E i s e n :
a) Welkstättcn-AbfaUe . . . : ^ I 2 9 , 7 5 9 0 322
k ) Chairs ^<;:z »:t 40: i «07 - 1206

4 Eisenblech . . . . 25» 35 9 75 «2 ' 20t t
5 ») S l a h l - T y r e s . . . . ^ . _ _ _ _ _ n» , 6

d) E isen 'Tyres . . . . __ 7^2 - — 400 l , « 2
i j Flachfederstahl . . . . - 34» i ' 7 70 4 1 9
7 Feilenstahl __ 3 - - , 4
8 Werkzeugstahl . . . » _ , _ _ _ _ — -z
9 Zerrenstahl . . - - ' — 2 , - 1 — '22

l 0 Gußstahl . . . ' . - - 2 — - — 2
! l Echmiedeisen-Drehspäne . » 48 «5,8 — 108 2 0 0 , 0 l 4
, 2 Gußeisen-Spane . . « — 1 2 ! — — — , 2

D a bis zum Tage der Versteigerung noch
in sämmtlichen Depots sich von diesen Eisengat-
tungen ein nicht unerheblicher Zuwachs ergeben
dürfte, so sind die hier angesetzten Mengen nur
als aproximativ anzusehen; die genauen Quant i-
täten werden den i!icitanten beim Beginne der
Versteigerung bekannt gegeben werden. — Die
Licilation wird in Mürzzuschlag am l 9. J u l i ,
i» Gratz am 2 l . J u l i , in Marburg am 2 3 .
J u l i , in Ci l l i am 25,. J u l i und in Laibach
a " 2 7. J u l i l. I . und zwar an jedem dieser
Tage um 10 Uhr Vormit tags abgehalten werden.

D leAksb i l tung geschieht für das ganze Quan-
tum jeder einzelnen Eiscngattung; sollte jedoch
die Gesammtmrnge an einer oder der andern
Eisengattung dem Verlangen der einzelnen Kauf-
lustigen nicht entsprechen, und eine Theilung in

Parlhien von mehreren Seiten gewünscht werden,
so kann dieß geschehen; eine Bor t i runq des M a -
terials, das heißt, eine Auswahl gewisser Stücke
w i l d jedoch nicht zugestanden.

Den Meistbietenden wiro das Veräußelungs-
Ol-ject zugeschlagen, jedoch bedarf der gemachte
Bestbot der Zustimmung der gefertigten Betriebs'
D i rec t ion, und es darf , bevor diese er fo lg! , kein
Material aus den Depot Räumen bezogen werden.

Wer an der Versteigerung Theil nehmen
will, hat I 0 L vom At'srufsprcist bar, oder in
öffcntlichen Staatsschulduerschreibungen lm der
'.'»citations-Commission zu deponiren, und wenn
er Erstcher bleibt, die Caution mit , 0 " ^ vom
Erstehungsprcise zu berichtigen. Das
Depositum wird in die Caution und r u ^ l ' ^ ^
in den KaufspreiS für das erstandene Matclla.e
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eingerechnet; den Nichterstehcrn aber der erlegte
Sicherstellungödetrag sogleich zurückgestellt werden.

Der Rest des KaufschiUings ist vom Ersteher
nach erfolgter hierottigel Genehmhaltung des Best-
dotes, welche in kürzeste Zeit erfolgen wi rd , bei
der k. k. Betriebs-Dircctionscasse in Grah , oder
aber bei demjenigen k. k. Eisenbahnamte, in dessen
Standorte die Licitation S t a t t f a n d , eliMzcchlen.

Diese Einzahlung hat längstens binnen achr
Tagen nach crfolgtcr Verständigung von d.r An-
nahme des Bestbotes zu geschehen, widrigenS auf
Gefahr und Kosten des säumigen Erstchcrs zu
einer neuen l'icitations-Verhandlung geschritten
werden würde, für deren etwaigen ungünstigen
Ausschlag die Caution als Deckung dient, wah-
rend ein günstigerer Erfolg dem früheren Erstehe
nicht zu Guten kommen soll. Die zu erlegende
Summe des Erstehungsbettageö kommt nach der
ausgebotenen und erstandenen Materialmenge zu
berechnen.

Auf Grund der von der Betriebs-Directions-
Eaffe oder von dem Cisenbcchnamte über den eln^
gezahlten Kaufschilling ausgefertigten Amtsquit-
tung, und gegen Abgabe demselben ist sodann das
erstandene Materiale, und zwar längstens binnen
4 Wochen auS dem Material < Depot abzufüllen.

Bei der Abführung erfolgt im Beiseyn des
Herrn Erstehers oder seines Bevollmächtigen die
genaue Gewichtscrhebung, und es kommt auf
Grund derselben entweder eine Nachzcchluug zu
leisten, oder eine Rückzahlung anzusplechen.

Sollte die Wegschaffung des Materials inner-
halb obigen Termines nicht clsolgen, so stcht cs
der Betriebs-Direction frei , dasselbe neuerdings
zu versteigern, oder aus freier Hand zu veräußern,
und sich mit dem Herrn Elsleher dießsalls aus-
zugleichen , in welchem Falle sich der E l stehen
jeder Einwendung gegen die von Zeite der hier-
oltigen Rechnungs-Abtheilung anzustellende Be-
rechnung des dicßfälligcnAuslagen-Elsatzcs degibt.

Anbote unter den Ausrufspreisen werden
nicht beachtet.

Von der k. k. Vetl iebö- Direction.
Gratz am 2«. Juni » 8 , 3 .

Z. 328. .-. (2) N^lll^I.
K u n d m a c h u n g .

Für die Beistcllung des zur Behcihung der
Amtölocalitaten der k. k. Eameral-Bezii ks-Ver^
wal tung, des k. k. Tabak» und Ttämvclverschlelß:
Magazines, des k. k. Stämpelamteü, des k. k.
GefäUen-Obcramtcs, und derFachinen-Wachstube,
dann der Amlslocalitäten der k. k. Steuer-Direc»
i ion , und der k. k. Finanzpioculaturs-Abtheilung
hier, im Winter I85>3 auf I « 5 4 erforderlichen
Brennholzes wird am 2 3 . J u l i »853 um l l
Uhr Vormittags im Amtslocalc der gefcrliaten
k. k. (5ameral 'Beznks-Verwaltung, am Schul-
platze N r . 2 9 7 , eine Minuendo - imitation ul.d
Verhandlung mit aUfalligen schriftlichen Osseten
unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen
werden:

1. Der Bedarf besteht für die Localitäten im
Gebäude det k. k. Lamelal-Bezirks ^ Verwaltung
in 8 5 , für das hielortige k. k. Gefallenoberamt
in 4 7 ^ 2 , und für die Fachinen < Wachstube in
3 ' ^ Wiener Klafter; für die ^ocalitaten der k, k.
Stcuer-Direction in beiläufig 4 U , und für die
der k. k. Kinanzprocuraturs'Abtheilung in bei-
läufig 3U Wiener Klafter Buchenholz, in der hier
gewöhnlichen Schrittlänge von 22 bis 24 Zoll,
welches vollkommen trocken, und durchauS von
guter Quali tät sein muh.

2 . Aus obigen Holzquantitaten sind bis Ende
September »853 , 4 7 ' / , und 3' ' / , Klafter in
das hierortigc k. k. Gefallen-Oberamtsgebäudc
am Raan, und 85 Klafter ln das Holzmagazin im
Cameralbeznkö'Verwaltungsgebäude am Schul-
platze Nr . 2 9 7 , und die für die k. k. Steuer*
Direct ion, und die k. k. Finanzptocuralurö
Abtheilung benöthigten Quantitäten in die Holz.
le„en dieser beiden Behörden, welche das benö
thigte Quantum nicht auf ein M a l fassen können,
über jedesmalige Auffo^erung in der angespro
chenen Quantität abzuliefern und in allen benann
ten Orten klaftcrweise (jede Klafter mit einem
Kreuzstoße versehen) auf Kosten des Liefe,anten
in der betreffenden Holzremise aufzuschlichten.

3. 'Nach beendeter Lieferung wird d»m Liefe-
ranten der entfallende Vergütungsbetrag bei del
hielortigen k. k. Cameral-Bezirkscaffe zahlbar, an-
gewiesen werden.

4. Sollte der Conttahent die Lieferung nicht
vollständig erfüllen, so räumt er dem allerh.
Aerar, rücksichtlich der k. k. Camera! - Bezirks-
Verwaltung daS Recht ein, den Holzbeomf auf
dessen Kosten, um was immer für einen Pleis,
und auf was immer für eine Art beizuschassen,
und den ausgelegten, allenfalls den Elstehuugs
plcis übersteigenden Mehrbetrag aus seinem ein-
gelegten Vadium, und bel Unzukömmlichkeit dieses
letzter« aus seinem ganzen Vermögen einzubringen,

5. ^u diesem Ende hat jeder Untelnehmungs
lustige vor der Velfteigerung ein Vadium von
«U fl. zu erlegen, welcher Betrag den Nichter
stehern nach beendetet Licitation aUsoglcich zurück-
gestellt, von dem Erstehe aber als Kaution zur
Sichelstellung der Llefelungüverbindlichkelten rück
behalten, und elst nach voUstandlger Elsüllung
derselben rückgestellt werden wird.

U. Zum Ausrufspreise für eine n. ö Klafter
des bezeichneten Holzes wird der Betrag von
5 st. 3tt kr. angenommen.

7 Der Ersteher hat deu claffenmäßigen S läm:
pel für das eine 1'i»l<' des dießsa'lligeu Coutiacteb
zu bestlciten

tt. Die vorschriftmaßig verfaßten, schriftlichen,
mit einem 15 kl. Stämpel versehenen, nnd mit
dem Vaoium pr. <il> fl. belegten Offerte müssen
bis l 2 Uhr Vormittags am 22. Ju l i l?5>:l
versiegelt, im Bureau des k. k. (Hameralbezilks
Vorstlhers inLaibach, übergeben werden.

K. k. lZameralbezuks.-Verwaltung,

.̂'aibach den 5,. Ju l i l 8 5 3 .

Z . 945. (») Nr. I t i l i .
E d i c t .

Das k. k. Bezittsgencht Pl<nnna ma.l l de<
kc,n»t, daß. in der ijitchtSs^che des Gcoig InUyar
von Kvample, wider AcUoi, Kov^zliizl) uoi, I'^>/^!>^,
pclo. lU0 st. c. 8. »., das Urlh'i l ddo. 15. Ja»,
uer l. I , , Z. 4!>8, wegen AdwcsciU,ril des Gckl^g'
lrn, dem sül dtiisell'eü hicmit licstcUleu ^«il^lci- ull
ul>l,inl Ioyaull Ottoinzh^r von Ollomca zugesttUt
»vuri'e, wclchsin lNich die leroenl dirßfalligcn i^illdi-
dlguügcil zligcstclll wtlde».

Dessin »viid Aülon Kovazhizl) »vegex all
f^lligcl cigener Wl,l)cney>nl!Ng ^iucr Rechl« vci.
lläiidiget.

K. t. Beziiksgerichl Plauiliaam I. Ma i ,853
Der f. k. Äi'zillsrichttl:

G e r t s c y l r .

Z. 9^e. ( l ) Nr. 45^ l .
E d i c t.

Vom k. k. Bezirksgerichte Planing wild be-
kaunt gegedei,, daß der Bescheid vom 28. Dlc>ml,'cl
1852, Z. 1l256, womit die Umichrelbulig lcr im
H. î 5. Sittichcl Karstcrgült 5n!) Rcclf. ^ i l . .'>5»'/.̂
vorkonnnciide!» Achlcll)llbe n, Kallclifcio, vo», Dicnnci,
Iohaüll Tomschitscl) ,̂uf Vi.nncll Paul PcUan l!e<
wlUlgct wurde, mit Rüctsicht als die Erbe» des
srügcn Johann T^mschilsch uicbt bck.ulilt sind,
d.m als <^u,i»ll)s i»ll liclinn b'stcllttli Hrn. Car!
Tomschilsch von Plamna zugcstcUt woiden seî  wo-
von die Erde» wcgen allsalliger eî cncr Wahrneh-
mung lhlcr Rechte verständigt werd,!!.

K. t. Bezirtogerichl Planina am 30. Ma i 1853.
Der k. k. BczillSllchttr-

. Ger tscher .

Z. 948. ( l ) Nr. 4988.
E d i c t

Vom k. k. Bezirksgerichte Planina wild dcrannt
gemacht, daß in der ^xecutionssache des Hrn. S i -
mon Sterle von Laidach, wiver Michael .ttunz von
Kirchdorf, p. w l<)ti si. 33 c. 5. c , die Termine
zur Vornahme rer dlwilligten executiuen Feilbietuna,
der, auf 3524 ^. 50 kr. bewerthtltn, im Hrunoduche
G. B.üoitlch buli Reclf. Nr. l0 vorkommtnden Hald-
hude auf den 4. Augull, den 6. September und
dln 6. October l. I . , jedesmal Frü'l) von l l bis
,2 Uhr im GerMtssitze mit dem Anhange ande.
laumt wuvden, daß die !1»'calität dei deui dritten
Termine auch unter dcm Schatzungswerlhe hint-
angegeben werden wird.

Das Schä'tzlingsplotocoll, der̂  Osundbuchser-
tract und dic ^lcilalion?ded!nglli»e, unter d.ncn
sich die ^erbindlichreit zum Erläge eims zUadium^
pr. 3,2 fi. befindet, rönnen hiergerichts eingesehen
werden.

K, k. Bezirksgericht Planina am l I . I u l i l853.
Der f. k. Bezirksrichter:

G e r t scher.

Z. 9'«7. («) Nr . 300«.
E d i c t .

Von, k. k- ^zezilkK^etichle Planina wird vt-
k>>nnt gemacht, daß es in der Vreculionssache tes
Aodreas Stradec von l l loka, wider Anton M a l h
von N^ckef, die Te imi c ^ur Vornahme der erccu»
i 'v ln Feildieili!,^ der, im Glundducl'e Haiödcrg 5ul,
^icltf. '^i>. 302 l.'orton!>n,'l!d»'n, gerichtlich auf 1059
fl 40 tr. dewnlhe!e,i D it iclhude, auf den 2. Au»
^just, den 1 ^ep 'embl l ui d den l . Ocioder l. ) . ,
jcccs'Nlal Krüh l 0 — l 2 Uhr im Oierickiösiye ml l
ten, Ant 'ai^c anberalüzn l)„be, daß die Rcali lat
l'e> ^>m lemr» Telmii ie auch ll'üer dem Schätz»
znüg^wcnhc i i n ang'grden we>d,n wi»d.

D.> ^l'uildl'uchver, r^c,, d.,ft Scha^nngsproio«
coil inld dl. tücilalloiiödedin^lnsie, unlci welchen
sich die Pfl'chl ziuu O>l,gc eines V a l i l i m ^ per
l06 st. d»fi»^e!, tonnen hie ge ichis Nügesehen wel»
d e l .

K. r '^lzilkSg,>icht Planin., den 13. Apnl
»853.

Der k. k. Aezillsrichter:
^ e > l 1 ch e l.

Z. i)49. ( l ) Nr. 3359.
E d i c t .

Vom k. k. iüezirksgcrichle Sittich wird den
ündclaiillt wo b<sludlichen Mar ia . Franz und
Agiuä Kastlllil^ mittelst Edictlk, tlinnerl:

E» h.,de wiolr sie Ante-n Lchcr«k von Sad,
als Brsl>r 0er vormals zi,r Herrschaft Sllticl) ^ul)
Urd. Nr. «l dirnstoar gcwcseil.n Nealltäl in S.,d,
0ie Klage auf Verjährt, lino iioschlUlgserklalling der
auf dicser .'Realität intal'lilirtc» ^oldelung aus dem
Schult scheine ddo. 9. Jänner !8<l5, pr. 309 ft.
46 tr. ,:. 5. c. hiergerichls «iiigebrachl.

Dllje» werden die Getla^lcn zn dem Ende ,r.
innert, daß sie zu d̂ r auf dm 4> October I. I , ,
Vormittags 8 Uhr aiideraumten Velhandlungslag»
satziiüa, entweder fcldst erscheinen, odcr ihiem i»cl
acliili, aufgesiellten lZulalor Mathi.is Kozianzhi^h
v '̂n IIl25>»lill<^ lt(luze!ti^ ihre !Ueh«lfc angeben,
wioligriis sie sich die Fol„en ihrer Veral'saumung
selbst dcizumessln haden würeen.

Sitlich dlN lö. Juni 1853.

Z. 950, (!) Nr. 3370.
<5 0 i c l.

Vom k. k. Bezirksgerichte Sittich wurde über
Ansuchen des Hrn. Ritter von Widerkhern von
Kleinlack, wider Josef Zafran von Mattinsdorf,
we.̂ en schuldigen 70 si <'. 5. <-., die Termine zur
er<culiven Feüdielung der, im Grundbuche der vor-
miligcn Thl i l l , ' GaUcnsteil, 8,,d Urb. Nr. 106'/,
^orkonnnendcn Naischeorcalitat samml Schmieds auf
oel, 5. Auaust, dcn 2. und dlN 30. Septrmd<r l. I .
lederzeil Vormitl>,^ von 9 dis 12 Uhr im Gerichls«
orte mit dem Vcisahc angeordnet, daß diese Rea»
lität nur bei der dritten Tagf^hrt auch unter dem
Schäyllügswlllhe pl. 265 fl. 20 kr. weide hintan,
geg'l'en werden.

Der Gru!idl.'uch5erttact. das Schähungsproto-
coll und die Licitationsbedingnisse, nach welchen
ein Vadium von 30 fl zu erlegen ist, liegen in
der Gerichtskanzlei znr Einsicht bereit.

Sittich am <5. Juni l8)3.

Z. «)5l. (3) N l . 2939.
E d i c t .

Von dem k. k Bczirfsgerichte Wartenberg wird
hiemil bekannt gemacht:

Es hade über Ansuchen des Herrn Johann
Martin Rachl'j, Handelsmann zu Laibach, vom
Beschcide heutigen !)"«,<), Nr. ^939, in die execn.
tive Feildietung der, dem Ex<cuten Herrn Raimund
WaUls, bcfugttn Krämers in Moraulsch gehörigen,
gclichtlich auf <>82 f! 7 «/̂  kr. abgeschätzten Fahr«
>Me, als: Schnitt und Spezerciwaren, dann eini'
^er Einlichtungsstückk, wegen schuldigen 100 fi. und
500 fi c. 5. c. gewiUigel, und hiczu unter Einem
die erste Feildictung au, den I I . , 12 und 13.,
dann die zweite auf dcn 2 5. Juli l. I . , jedesmal
von 9 bis l2 Uhr Vormittags u»d von 3 dis 6 Uhr
Nachmittags, nolhigenfalls aber auch auf die nächst
folgenden Tage in loco Moräutsch mit dem Bei.
fügen angeordnet, daß dei der ersten Fciloietung
diese Fährnisse einzeln, wie sie im Schätzuligspro.
tocolle erscheinen, nur um oder über den Schäz.
zungswcrlh, b,< der zweiten aber auch unter dem»
selben, und zwar jedesmal gegen sogleiche bare Be-
zahlung "N den Erstedcr hintangegegen werden.
Wozu die Kauflustigen zu erscheinen hiemit einge»
ladlN werden.

K. k. Geziiksgericht Wallenberg am 3. Jul i
1853.

Der t. k. Beznkslichttr:
P e e r z.


